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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschluss 
 
zur Sitzung 
der Regionalkommission Ost 
am 24. Oktober 2024 
per Videokonferenz 
 
 
 
 
 

 
Änderung in der Anlage 2 zu den AVR 

 

Die Regionalkommission Ost beschließt: 
 
I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wertes/Festsetzung der Vergütung 
Für den Bereich der Regionalkommission Ost wird der mittlere Wert, der in Nummer A.I.4. des 
Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 10. Oktober 2024 
zur Verlängerung der befristeten Regelung in Anlage 2, Anmerkung 150 Satz 2 der Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1-12 (monatliche Zulage für 
Betreuungskräfte i. H. v. 133,80 Euro) bis zum 31. Dezember 2026, enthalten ist, als neuer Wert 
festgesetzt. 
 
II. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 24. Oktober 2024 in Kraft. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Verlängerungsbeschlusses der Bundeskommission 
betreffend die Zulage für Betreuungskräfte bis zum 31. Dezember 2026.  
Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die in der Bundeskommission am 10. Oktober 
2024 beschlossene Beschlussvorlage zur Verlängerung von befristeten Regelungen (TOP 5.4 
und 5.5 der Tagesordnung). 
 
Die Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe der Zulage zuständig gemäß § 13 Abs. 
3 Satz 1 AK-Ordnung.   
 
Freiburg, den 24. Oktober 2024 
 
 
 
gez. Martin Wessels 
Vorsitzender der Regionalkommission Ost 
 

* * * 

Arbeitsrechtliche Kommission 
Kommissionsgeschäftsstelle 
 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg i. Br. 
Telefon-Zentrale 0761-200-0 
 
www.caritas.de 
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